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Lesefassung 
Novellierung BioAbfV; hier: Anhang 1 

(noch nicht ressortabgestimmt) 
Anhang 1 
Liste der für eine Verwertung auf Flächen grundsätzlich geeigneten Bioabfälle 
sowie grundsätzlich geeignetern anderen Abfälle, biologisch abbaubaren Materia-
lien und mineralischern ZuschlagsStoffe 
 

1. Abfälle mit hohem organischemn Anteil (Bioabfälle gemäß § 2 Nr. 1) 

a) Bioabfälle, die keiner Zustimmung zur Verwertung bedürfen 

Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

Abfälle aus dem Abbau von 
nichtmetallhaltigen Boden-
schätzen 
(01 01 02) 

- Huminsäuren (Abbau von Bodenschätzen) 

Abfälle aus pflanzlichem Ge-
webe 
(02 01 03) 

- Algen 
- Futtermittelabfälle 
- Getreideabfälle 
- Hanf- und Flachsschäben 
- Kokosfasern 
- Mähgut 
- Pflanzliche Abfälle aus dem 

Gartenbau 
- Pflanzliche Abfälle aus der 

Gewässerunterhaltung 
- Pflanzliche Abfälle aus der 

Landwirtschaft 
- Pflanzliche Bestandteile des 

Treibsels 

(Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei) 
Pflanzliches Trägermaterial 
nur aus der biologischen Ab-
luftreinigung von Ställen. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf DauergGrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Änderungen gegenüber der geltenden 
Fassung des Anhangs 1 BioAbfV 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

- Pflanzliches Trägermaterial 
aus der Abluftreinigung 

- Reet 
- Schilf 
- Spelze, Spelzen- und Ge-

treidestaub 

Kunststoffabfälle (ohne Ver-
packungen) 
(02 01 04) 

- Biologisch abbaubare Werk-
stoffe (Kunststoffe) aus  
überwiegend nachwachsen-
den Rohstoffen 

(Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei) 
Z.B. Abdeckfolien 
Verwertung nur von Materia-
lien, die nach DIN EN 13432 
(Ausgabe 2000-12) und DIN 
EN 13432 Berichtigung 2 
(Ausgabe 2007-10) oder DIN 
EN 14995 (Ausgabe 2007-03) 
zertifiziert sind. 
Materialien sind nach § 10 
Abs. 1 von den Behandlungs- 
und Untersuchungspflichten 
ausgenommen, wenn sie an 
der Anfallstelle in den Boden 
eingearbeitet werden. 

tTierische Ausscheidungen, 
Gülle/Jauche und Stallmist 
(einschließlich verdorbenes 
Stroh), Abwässer, getrennt 
gesammelt und extern behan-
delt 
(02 01 06) 

- Altstroh 
- Geflügelkot 
- Schweine- und Rindergülle 
- Mist Tierische Ausscheidun-

gen, auch mit Einstreu 

(Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei) 
Unterliegen den Bestimmun-
gen dieser Verordnung nur 
dann, wenn es sich nicht um 
Wirtschaftsdünger gemäß 
Düngemittelrecht handelt. In-
fektiöser Mist (LAGA-
Abfallschlüssel 137 05) ist 
generell von der Verwertung 
ausgeschlossen. Bestimmun-
gen dieser Verordnung für 
tierische Ausscheidungen, 
auch mit Einstreu nur an-
wendbar, soweit sie nicht als 
tierische Nebenprodukte von 
Nutztieren der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/20023) unterlie-
gen. 
Infektiöse Materialien sind 
generell von der Verwertung 



- 3 - 
 
 

Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

ausgeschlossen. 
Altstroh und tierische Aus-
scheidungen, auch mit 
Einstreu, getrennt erfasst oder 
miteinander vermischt, sind 
bei Aufbringung im Rahmen 
der regionalen Verwertung 
nach § 10 Abs. 1 von den Be-
handlungs- und Untersu-
chungspflichten ausgenom-
men. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf DauergGrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Abfälle aus der Forstwirtschaft 
(02 01 07) 

- Rinden 
- Holz, Holzreste 
- Pflanzliche Abfälle aus der 

Forstwirtschaft 

(Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei) 
Z.B. Rinden, Holz, Holzreste 
Naturbelassene Rinden 
pflanzliche Abfälle aus der 
Forstwirtschaft, und auch un-
vermischte Weiterverarbei-
tungsprodukte weiterverarbei-
tet aus Rinden, sind nach § 10 
Abs. 1 von den Behandlungs- 
und Untersuchungspflichten 
(§§ 3 und 4) ausgenommen. 
Naturbelassene Rinde, natur-
belassenes Holz oder naturbe-
lassene Holzreste Materialien 
dürfen nach entsprechender 
Zerkleinerung im Rahmen 
einer Kompostierung auch 
solchen Bioabfällen als Zu-
schlagstoffe oder als Bestand-
teil von Gemischen zugege-
ben werden, die auf Dau-
ergGrünlandflächen aufge-
bracht werden; dies gilt für 
Rinden nur, wenn die Schwer-
metallgehalte gemäß § 4 
Abs. 3 Satz 1 nicht überschrit-
ten werden. Die Zerkleinerung 
des Materials oder eine Ab-
siebung des Kompostes hat 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

so zu erfolgen, dass keine 
stückigen Materialien über 
60 mm Gesamtkantenlänge 
(dreidimensional) im Kompost 
enthalten sind. 

Abfälle a.n.g. 
(02 01 99) 

- Pilzsubstratrückstände (Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei) 
Abgetragene Substrate aus 
der Speisepilzherstellung. 
Abtötung der KPilzkulturen 
durch Dämpfung müssen im 
Rahmen der Hygienisierung 
gemäß Anhang 2 vollständig 
abgetötet werden. 

Abfälle aus tierischem Gewe-
be 
(02 02 02) 

- Borsten- und Hornabfälle Einschl. Rinderhaaren aus 
haarerhaltendem Äscherpro-
zeß. 
Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen.  
 

Für Verzehr oder Verarbeitung 
ungeeignete Stoffe 
(02 02 03) 

- Fettabfälle (Fleisch-, Fischverarbeitung) 
Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen. 
Fettabfälle dürfen nur in Anla-
gen zur anaeroben Behand-
lung eingesetzt werden. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
nur dann auf Dauergrünland 
aufgebracht werden, wenn sie 
zuvor einer Pasteurisierung 
(70 °C; mindestens 1 Stunde) 
unterzogen wurden. 

Schlämme aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 
(02 02 04) 

- Inhalt von Fettabscheidern 
und Flotate 

(Fleisch-, Fischverarbeitung) 
Beispielhafte Herkünfte: 
Schlachtereien und Fleisch-



- 5 - 
 
 

Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

verarbeitung; unvermischt mit 
sonstigen Abwässern. Verwer-
tung nur, soweit Bestimmun-
gen des Tierkörperbeseiti-
gungs- oder Tierseuchenge-
setzes3) dem nicht entgegen-
stehen.  
Inhalte von Fettabscheidern 
und Flotate dürfen nur in An-
lagen zur anaeroben Behand-
lung eingesetzt werden. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
nur dann auf Dauergrünland 
aufgebracht werden, wenn sie 
zuvor einer Pasteurisierung 
(70 °C; mindestens 1 Stunde) 
unterzogen wurden. 

Abfälle a.n.g. 
(02 02 99) 

- Schlämme aus der Gelatine-
herstellung 

- Gelatinestanzabfälle 
- Federn 
- Magen- und Darminhalte 
- Filtratabwasser aus der 

Methioninherstellung 

Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen; Schlämme nur 
dann, wenn nicht mit Abwas-
ser oder Schlämmen aus an-
deren Herkünften vermischt. 
(Zubereitung und Verarbeitung 
von Fleisch, Fisch und ande-
ren Nahrungsmitteln tierischen 
Ursprungs) 

Schlämme aus Wasch-, Rei-
nigungs-, Schäl-, Zentrifugier- 
und Abtrennprozessen 
(02 03 01) 

- Sonstige schlammförmige 
Nahrungsmittelabfälle 

- Stärkeschlamm 

(Nahrungsmittelverarbeitung) 
Verwertung nur, soweit nicht 
mit Abwasser oder Schläm-
men aus anderen Herkünften 
vermischt. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Dauergrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Abfälle aus der Extraktion mit 
Lösemitteln 
(02 03 03) 

- Pflanzliche Rückstände aus 
der Extraktion mit Alkohol 

(Zubereitung und Verarbeitung 
von Obst, Gemüse, Getreide, 
Speiseölen, Kakao, Kaffee, 
Tee und Tabak, Konserven-
herstellung, Herstellung von 
Hefe und Hefeextrakt sowie 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

Zubereitung und Fermentie-
rung von Melasse) 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

fFür Verzehr oder Verarbei-
tung ungeeignete Stoffe 
(02 03 04) 

- Altmehl 
- Bleicherde, entölt 
- Fermentationsrückstände 

aus der Enzymproduktion 
- Getreideabfälle 
- Hefe und hefeähnliche 

Rückstände 
- Kokosfasern 
- Melasserückstände 
- Ölsaatenrückstände 
- Pflanzliche Aminosäuren 
- Pflanzliche Speiseöle und 

-fette 
- Rizinusschrot 
- Rückstände aus der Kartof-

fel-, Mais- oder Reisstärke-
herstellung 

- FabrikationsrRückstände aus 
der Zubereitung und Verar-
beitung von Kaffee, Tee und 
Kakao 

- Rückstände aus der Zuberei-
tung und Verarbeitung von 
Obst, Gemüse und Getreide 

- Rückstände aus Konserven-
fabrikation 

- Rückstände von Gewürz-
pflanzen und pflanzlichen 
Würzmitteln 

- Rückstände von Kartoffel-
schälbetrieben 

- Spelze, Spelzen- und Ge-
treidestaub 

- Tabakstaub, -grus, und 
-rippen, -schlamm 

- Überlagerte Genussmittel 

(Nahrungsmittelverarbeitung-
Zubereitung und Verarbeitung 
von Obst, Gemüse, Getreide, 
Speiseölen, Kakao, Kaffee, 
Tee und Tabak, Konserven-
herstellung, Herstellung von 
Hefe und Hefeextrakt sowie 
Zubereitung und Fermentie-
rung von Melasse) 
Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen. Bestimmungen 
dieser Verordnung für überla-
gerte Nahrungsmittel, Rück-
stände aus Konservenfabrika-
tion und überlagerte Genuss-
mittel oder wesentliche Mate-
rialbestandteile tierischen Ur-
sprungs nur anwendbar, so-
weit sie nicht als tierische Ne-
benprodukte der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/20023) unterlie-
gen. 
Verwendung von Rizinus-
schrot nur bei unbedenklichen 
Gehalten an Ricin (keine aku-
te orale Toxizität bei Aufnah-
me von bis zu 2000 mg Rizi-
nusschrot/kg Körpergewicht 
bei Ratten). 
Verwertung von pflanzlichen 
Speiseölen und -fetten nur 
dann, wenn sie anaerob be-
handelt wurden. 
Getrennt erfasste Kieselgur ist 
bei Aufbringung im Rahmen 
der regionalen Verwertung 
nach § 10 Abs. 1 von den Be-
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

- üÜberlagerte Nahrungsmittel
- Verbrauchte Filter- und Auf-

saugmassen (Aktiverden, 
Aktivkohle, Cellite, Kieselgur, 
Perlite) 

- Vinasse aus der Melasse-
verarbeitung und aus der He-
feherstellung 

- Zigarettenfehlchargen 

handlungs- und Untersu-
chungspflichten ausgenom-
men. Kieselgur und Kieselgur 
enthaltende Gemische dürfen 
nicht aufgebracht werden auf 
bestelltem Ackerland, auf 
Feldfutterbauflächen sowie auf 
Flächen, die für den Gemüse- 
oder bodennahen Obstanbau 
vorgesehen sind. Sie dürfen 
nicht in getrocknetem Zustand 
aufgebracht werden und sind 
unmittelbar nach der Aufbrin-
gung in den Boden einzuarbei-
ten. 
Zigarettenfehlchargen dürfen 
nur ohne Filter und Verpa-
ckung verwendet werden. 
Altmehl, entölte Bleicherde, 
Getreideabfälle, Hefe und he-
feähnliche Rückstände, Ko-
kosfasern, Melasserückstän-
de, pflanzliche Speiseöle und 
-fette, Rückstände aus der 
Kartoffel-, Mais- oder Reis-
stärkeherstellung, Rückstände 
aus der Zubereitung und Ver-
arbeitung von Obst, Gemüse 
und Getreide, Rückstände von 
Kartoffelschälbetrieben, Spel-
ze, Spelzen- und Getrei-
destaub sowie Vinasse aus 
der Melasseverarbeitung und 
aus der Hefeherstellung dür-
fen, auch als Bestandteil eines 
Gemisches, auf Grünlandflä-
chen aufgebracht werden. 

Abfälle a.n.g. 
(02 03 99) 

- Schlamm aus der Speisefett-
fabrikation Herstellung 
pflanzlicher Speisefette 

- Schlamm aus der Speiseöl-
fabrikation Herstellung 
pflanzlicher Speiseöle 

- Bleicherde, entölt 
- Pflanzliche Würzmittelrück-

stände 

(Nahrungsmittelherstellung 
Zubereitung und Verarbeitung 
von Obst, Gemüse, Getreide, 
Speiseölen, Kakao, Kaffee, 
Tee und Tabak, Konserven-
herstellung, Herstellung von 
Hefe und Hefeextrakt sowie 
Zubereitung und Fermentie-
rung von Melasse) 
Schlamm aus der Herstellung 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

- Melasserückstände 
- Rückstände aus der Kartof-

fel-, Mais- oder Reisstärke-
herstellung 

- Filtratabwasser aus der 
Methioninherstellung 

pflanzlicher Speisefette und 
Speiseöle, Melasserückstände 
sowie Rückstände aus der 
Kartoffel-, Mais- oder Reis-
stärkeherstellung dürfen, auch 
als Bestandteil eines Gemi-
sches, auf Dauergrünlandflä-
chen aufgebracht werden. 
Schlämme aus der Herstel-
lung pflanzlicher Speisefette 
und Speiseöle sollen nur in 
Anlagen zur anaeroben Be-
handlung eingesetzt werden. 

Abfälle a.n.g. 
(02 04 99) 

- Melasserückstände 
- Rübenkleinteile und Rüben-

kraut 
- Vinasse aus der Melasse-

verarbeitung 

(Zuckerherstellung) 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Für Verzehr oder Verarbeitung 
ungeeignete Stoffe 
(02 05 01) 

- überlagerte Lebensmittel (Milchverarbeitung) 
Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen. Materialien dür-
fen, auch als Bestandteil eines 
Gemisches, auf Dauergrün-
landflächen aufgebracht wer-
den. 

Abfälle a.n.g. 
(02 05 99) 

- Molke (Abfälle aus der Milchverarbei-
tung) 
Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Dauergrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Für Verzehr oder Verarbeitung 
ungeeignete Stoffe 
(02 06 01) 

- Altmehl 
- Fermentationsrückstände 

aus der Enzymproduktion 
- Hefe und hefeähnliche 

(Herstellung von Back- und 
Süßwarenherstellung) 
Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

Rückstände 
- Teigabfälle 
- üÜberlagerte LebensNah-

rungsmittel 

beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen. Bestimmungen 
dieser Verordnung für überla-
gerte Lebensmittel und Teig-
abfälle oder wesentliche Mate-
rialbestandteile tierischen Ur-
sprungs nur anwendbar, so-
weit sie nicht als tierische Ne-
benprodukte der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/20023) unterlie-
gen. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Abfälle aus der Wäsche, Rei-
nigung und mechanischen 
Zerkleinerung des Rohmateri-
als 
(02 07 01) 

- Verbrauchte Filter- und Auf-
saugmassen (Kieselgur), Ak-
tiverden, Aktivkohle 

(Herstellung von alkoholischen 
und alkoholfreien Getränken) 
Kieselgure dürfen nicht in ge-
trocknetem Zustand aufge-
bracht werden. Sie sind unmit-
telbar nach der Aufbringung in 
den Boden einzuarbeiten. 

Abfälle aus der Alkoholdestil-
lation 
(02 07 02) 

- Obst-, Getreide- und Kartof-
felschlempen 

- Schlamm aus Brennerei (Al-
koholbrennerei) 

- Vinasse 

(Herstellung von alkoholischen 
und alkoholfreien Getränken 
[ohne Kaffee, Tee und Kakao])
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf DauergGrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Für Verzehr oder Verarbeitung 
ungeeignete Stoffe 
(02 07 04) 

- Hefe und hefeähnliche 
Rückstände 

- Hopfentreber 
- Malztreber, Malzkeime, 

Malzstaub 
- Trester 
- Überlagerte Genussmittel 
- Überlagerte Getränke 
- Verbrauchte Filter- und Auf-

saugmassen (Aktiverden, 
Aktivkohle, Cellite, Kieselgur, 
Perlite) 

(Herstellung von alkoholischen 
und alkoholfreien Getränke-
herstellungn [ohne Kaffee, 
Tee und Kakao]) 
z.B. überlagerter Fruchtsaft. 
Getrennt erfasste Kieselgur ist 
bei Aufbringung im Rahmen 
der regionalen Verwertung 
nach § 10 Abs. 1 von den Be-
handlungs- und Untersu-
chungspflichten ausgenom-
men. Kieselgur und Kieselgur 
enthaltende Gemische dürfen 
nicht aufgebracht werden auf 
bestelltem Ackerland, auf 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

Feldfutterbauflächen sowie auf 
Flächen, die für den Gemüse- 
oder bodennahen Obstanbau 
vorgesehen sind. Sie dürfen 
nicht in getrocknetem Zustand 
aufgebracht werden und sind 
unmittelbar nach der Aufbrin-
gung in den Boden einzuarbei-
ten. 
Materialien mit Ausnahme von 
verbrauchten Filter- und Auf-
saugmassen dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf DauergGrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Schlämme aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 
(02 03 05, 02 04 03, 
02 05 02, 02 06 03, 
02 07 05) 

 (Nahrungs- und Genußmittel-
herstellung) 
Verwertung nur dann, wenn 
keine Vermischung mit Ab-
wässern oder Schlämmen 
außerhalb der spezifischen 
Produktion erfolgt und soweit 
Bestimmungen des Tierkör-
perbeseitigungs- oder Tier-
seuchengesetzes3) dem nicht 
entgegenstehen.Materialien 
dürfen, auch als Bestandteil 
eines Gemisches, auf Dauer-
grünlandflächen aufgebracht 
werden. 

Abfälle a.n.g. 
(02 07 99) 

- Malztreber, Malzkeime, 
Malzstaub 

- Hopfentreber 
- Trub und Schlamm aus 

Brauereien 
- Schlamm aus Weinbereitung
- Trester und Weintrub 
- Hefe und hefeähnliche 

Rückstände 

(Herstellung von alkoholischen 
und nicht alkoholischen Ge-
tränken) 
Mit Ausnahme von Trester 
dürfen Materialien, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Dauergrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Rinden- und Korkabfälle 
(03 01 01) 

Rinden- und Holzabfälle 
(03 03 01) 

- Rinden (Holzbe- und -verarbeitung 
und Herstellung von Platten 
und Möbeln) 
Getrennt erfaßsste, naturbe-
lassene Rinden und unver-
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

mischt weiterverarbeitete Rin-
den, außer Rinden von Bäu-
men und Sträuchern von 
Straßenrändern, sind nach 
§ 10 Abs. 1 von den Behand-
lungs- und Untersuchungs-
pflichten (§§ 3 und 4) ausge-
nommen. 
Rinden von Bäumen und 
Sträuchern von Straßenrän-
dern dürfen nur dann einer 
Verwertung zugeführt werden, 
wenn durch Untersuchungen 
festgestellt worden ist, daß die 
in der Verordnung genannten 
Schwermetallgehalte nicht 
überschritten werden. 
Naturbelassene Rinden, un-
behandelte Materialien dürfen 
bei denen die Schwermetall-
gehalte gemäß § 4 Abs. 3 
Satz 1 nicht überschritten 
werden, dürfen nach entspre-
chender Zerkleinerung im 
Rahmen einer Kompostierung 
auch solchen Bioabfällen oder 
als Bestandteil eines von Ge-
mischesn zugegeben werden, 
die auf DauergGrünlandflä-
chen aufgebracht werden. Die 
Zerkleinerung des Materials 
oder eine Absiebung des 
Kompostes hat so zu erfolgen, 
dass keine stückigen Materia-
lien über 60 mm Gesamtkan-
tenlänge (dreidimensional) im 
Kompost enthalten sind. 

Sägemehl, Späne, Abschnitte, 
Holz, Spanplatten und Furnie-
re mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen 
(03 01 05) 

- Holzwolle 
- Sägemehl und Sägespäne 

(Holzbe- und -verarbeitung, 
Zellstoff- und Möbelherstel-
lung und Herstellung von Plat-
ten und Möbeln) 
Verwertung von Holzwolle, 
Sägemehl, und Sägespänen 
und Holzwolle nur dann, wenn 
aus unbehandeltem Holz. 
Sägemehl und Sägespäne 



- 12 - 
 
 

Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

aus naturbelassenem, unbe-
handeltem Holz aus dem Be-
reich der Holzverarbeitung 
dürfen solchen Bioabfällen im 
Rahmen der einer Kompostie-
rung auch solchen Bioabfällen 
oder als Bestandteil von Ge-
mischen zugegeben werden, 
die auf DauergGrünlandflä-
chen aufgebracht werden. 
Soweit erforderlich, sind Sä-
gespäne vor der Kompostie-
rung zu zerkleinern. Die Zer-
kleinerung der Sägespäne 
oder eine Absiebung des 
Kompostes hat so zu erfolgen, 
dass keine stückigen Materia-
lien über 60 mm Gesamtkan-
tenlänge (dreidimensional) im 
Kompost enthalten sind. 

Rinden- und Holzabfälle 
(03 03 01) 

- Rinden (Herstellung und Verarbeitung 
von Zellstoff, Papier, Karton 
und Pappe) 
Getrennt erfasste, naturbelas-
sene Rinden und unvermischt 
weiterverarbeitete Rinden sind 
nach § 10 Abs. 1 von den Be-
handlungspflichten ausge-
nommen. 
Naturbelassene Rinden, bei 
denen die Schwermetallgehal-
te gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 
nicht überschritten werden, 
dürfen nach entsprechender 
Zerkleinerung im Rahmen 
einer Kompostierung auch 
solchen Bioabfällen oder als 
Bestandteil von Gemischen 
zugegeben werden, die auf 
Grünlandflächen aufgebracht 
werden. Die Zerkleinerung des 
Materials oder eine Absiebung 
des Kompostes hat so zu er-
folgen, dass keine stückigen 
Materialien über 60 mm Ge-
samtkantenlänge (dreidimen-
sional) im Kompost enthalten 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

sind. 

Abfälle aus unbehandelten 
Textilfasern 
(04 02 21) 

- Pflanzenfaserabfälle 
- Wollabfälle 
- Zellulosefaserabfälle 

(Textilindustrie) 
Wollstaub, Wollkurzfasern. 
Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen Bestimmungen 
dieser Verordnung für Wollab-
fälle tierischen Ursprungs nur 
anwendbar, soweit sie nicht 
als tierische Nebenprodukte 
(Rohmaterialien) der Verord-
nung (EG) Nr. 1774/20023) 
unterliegen. 

Abfälle a.n.g. 
(07 01 99) 

- Fett und Fettrückstände aus 
der Herstellung von Biodiesel

- Glycerin aus der Herstellung 
von Biodiesel 

- Schlempen aus der Herstel-
lung technischer Alkohole 

(Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung or-
ganischer Grundchemikalien) 
Verwertung von Fett, Fett-
rückständen und Glycerin aus 
der Herstellung von Biodiesel 
nur dann, wenn sie anaerob 
behandelt wurden. 

fFeste Abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 05 13 
fallen 
(07 05 14) 

- Pilzmyzel 
- Pilzsubstratrückstände 
- Pflanzliche Aminosäuren 
- Pflanzliches Eiweißhydroly-

sat 
- Pflanzliche Proteinabfälle 
- Rückstände von Arzneipflan-

zen 
- Trester von Heilpflanzen 

(Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung von 
Pharmazeutika) 
Pilzmyzel aus Arzneimittelher-
stellung ist nur nach Einzel-
fallprüfung verwertbar und darf 
nur dann verwendet werden, 
wenn keine wirksamen Arz-
neimittelreste enthalten sind. 
Pilzkulturen müssen im Rah-
men der Hygienisierung ge-
mäß Anhang 2 vollständig 
abgetötet werden. 

Verpackungen aus Kunststoff 
(15 01 02) 

- Biologisch abbaubare Werk-
stoffe (Kunststoffe) aus  
überwiegend nachwachsen-
den Rohstoffen 

(Verpackungen [einschließlich 
getrennt gesammelter kom-
munaler Verpackungsabfälle]) 
Verwertung nur von Materia-
lien, die nach DIN EN 13432 
(Ausgabe 2000-12) und DIN 
EN 13432 Berichtigung 2 
(Ausgabe 2007-10) oder DIN 
EN 14995 (Ausgabe 2007-03) 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

zertifiziert sind. 

Abfälle, an deren Sammlung 
und Entsorgung aus infekti-
onspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen 
gestellt werden (z. B. Wund- 
und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln) 
(18 01 04) 

- Moorschlamm und Heilerde (Geburtshilfe, Diagnose, Be-
handlung oder Vorbeugung 
von Krankheiten beim Men-
schen) 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Abfälle a.n.g. 
(19 05 99) 

- Pflanzliches Trägermaterial 
aus der Abluftreinigung 

- Aktiverden, Aktivkohle 

(Aerobe Behandlung von fes-
ten Abfällen) 
Materialien nur aus der biolo-
gischen Abluftreinigung von 
Anlagen zur Behandlung von 
Bioabfällen. 

Abfälle a.n.g. 
(19 06 99) 

- Pflanzliches Trägermaterial 
aus der Abluftreinigung 

- Aktiverden, Aktivkohle 

(Anaerobe Behandlung von 
Abfällen) 
Materialien nur aus der biolo-
gischen Abluftreinigung von 
Anlagen zur Behandlung von 
Bioabfällen. 

Fett- und Ölmischungen aus 
Ölabscheidern, die aus-
schließlich Speiseöle und 
-fette enthalten 
(19 08 09) 

- Inhalt von Fettabscheidern (Abwasserbehandlungsanla-
gen a.n.g.) 
Verwertung der Materialien 
nur dann, wenn sie anaerob 
behandelt wurden. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Abfälle a.n.g. 
(19 08 99) 

- Pflanzliches Trägermaterial 
aus der Abluftreinigung  

- Aktiverden, Aktivkohle 

(Abwasserbehandlungsanla-
gen a.n.g.) 
Materialien nur aus der biolo-
gischen Abluftreinigung von 
Kläranlagen. 

feste Abfälle aus der Erstfiltra-
tion und Siebrückstände 
(19 09 01) 

- Abfisch-, Mäh- und Rechen-
gut 

(Trinkwasserzubereitung, Ge-
wässerunterhaltung ) 
 Für Verwertung ist nur Mäh-
gut geeignet. 

Papier und Pappe 
(20 01 01) 

- Altpapier (Getrennt gesammelte Frakti-
onen der Siedlungsabfälle) 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

Nur Zugabe nur in kleinen 
geringen Mengen (ca. max. 
10 %) zu getrennt erfaßssten 
Bioabfällen oder zur Kompos-
tierung zulässig.  
Zugabe Die Verwertung von 
Hochglanzpapier und von Pa-
pier aus Alttapeten zu getrennt 
erfaßten Bioabfällen oder zur 
Behandlung im Rahmen die-
ser Verordnung ist nicht zu-
lässig. 

bBiologisch abbaubare Kü-
chen- und Kantinenabfälle 
(20 01 08) 

- Biologisch abbaubare Kü-
chen- und Kantinenabfälle 

(Getrennt gesammelte Frakti-
onen der Siedlungsabfälle) 
Bei Kantinen- und Großkü-
chenabfällen kann eine Ver-
wertung gemäß den Bestim-
mungen dieser Verordnung 
nur erfolgen, sofern Bestim-
mungen des Tierkörperbesei-
tigungsgesetzes3) dem nicht 
entgegenstehen. Bestimmun-
gen dieser Verordnung für 
Küchen- und Kantinenabfälle 
tierischen Ursprungs nur an-
wendbar, soweit sie nicht als 
tierische Nebenprodukte der 
Verordnung (EG) 
Nr. 1774/20023) unterliegen. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
nur dann auf DauergGrün-
landflächen aufgebracht wer-
den, wenn sie zuvor einer 
Pasteurisierung (70 °C; min-
destens 1 Stunde) unterzogen 
wurden. 

Speiseöle und -fette 
(20 01 25) 

- Speiseöle und -fette (Getrennt gesammelte Frakti-
onen der Siedlungsabfälle) 
Bei Kantinen- und Großkü-
chenabfällen kann eine Ver-
wertung gemäß den Bestim-
mungen dieser Verordnung 
nur erfolgen, sofern Bestim-
mungen des Tierkörperbesei-
tigungsgesetzes3) dem nicht 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

entgegenstehen. Bestimmun-
gen dieser Verordnung für 
Speiseöle und -fette tierischen 
Ursprungs nur anwendbar, 
soweit sie nicht als tierische 
Nebenprodukte (Küchen- und 
Kantinenabfälle oder überla-
gerte Lebensmittel) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1774/20023) 
unterliegen. 
Materialien dürfen nur in Anla-
gen zur anaeroben Behand-
lung eingesetzt werden. Ver-
wertung der Materialien nur 
dann, wenn sie anaerob be-
handelt wurden. 
Materialien pflanzlichen Ur-
sprungs dürfen, auch als Be-
standteil eines Gemisches, 
nur dann auf DauergGrün-
landflächen aufgebracht wer-
den, wenn sie zuvor einer 
Pasteurisierung (70 °C; min-
destens 1 Stunde) unterzogen 
wurden. 

Kunststoffe 
(20 01 39) 

- Biologisch abbaubare Werk-
stoffe (Kunststoffe) aus  
überwiegend nachwachsen-
den Rohstoffen 

(Getrennt gesammelte Frakti-
onen der Siedlungsabfälle) 
Verwertung nur von Materia-
lien, die nach DIN EN 13432 
(Ausgabe 2000-12) und DIN 
EN 13432 Berichtigung 2 
(Ausgabe 2007-10) oder DIN 
EN 14995 (Ausgabe 2007-03) 
zertifiziert sind. 

bBiologisch abbaubare Abfälle 
(20 02 01) 

- Algen 
- Biologisch abbaubare Fried-

hofsabfälle 
- Biologisch abbaubare Gar-

ten- und Parkabfälle 
- Gehölzrodungsrückstände 
- , Landschaftspflegeabfälle,  
- Mähgut 
- Pflanzliche Abfälle aus der 

Gewässerunterhaltung 

(Garten- und Parkabfälle [ein-
schließlich Friedhofsabfälle]) 
Getrennt erfaßte Materialien, 
mit Ausnahme von Grün- und 
Strauchschnitt von Straßen-
rändern (Straßenbegleitgrün) 
oder von Industriestandorten, 
sind nach § 10 von den Be-
handlungs- und Untersu-
chungspflichten (§§ 3 und 4) 
ausgenommen 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

- pPflanzliche Bestandteile 
des Treibsels 

- Schilf 

Grün- und Strauchschnitt von 
Straßenrändern oder von In-
dustriestandorten sowie 
pflanzliche Bestandteile des 
Treibsels dürfen nur dann ei-
ner Verwertung zugeführt 
werden, wenn durch Untersu-
chungen festgestellt worden 
ist, daß die in der Verordnung 
genannten Schwermetallge-
halte nicht überschritten wer-
den. 
Materialien, außer von Stra-
ßenrändern oder von Indust-
riestandorten, dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf DauergGrünlandflächen 
aufgebracht werden; dies gilt 
für Rinden nur, wenn die 
Schwermetallgehalte gemäß 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 nicht über-
schritten werden. Soweit er-
forderlich, sind holzige Materi-
alien vor der Kompostierung 
zu zerkleinern. Die Zerkleine-
rung des Materials oder eine 
Absiebung des Kompostes hat 
so zu erfolgen, dass keine 
stückigen Materialien über 
60 mm Gesamtkantenlänge 
(dreidimensional) im Kompost 
enthalten sind. 

Gemischte Siedlungsabfälle4) 
(20 03 01) 

- Hausmüll4) (gGetrennt er-
faßsste Bioabfälle4)) 

(Andere Siedlungsabfälle) 
Insbesondere gGetrennt er-
faßsste Bioabfälle privater 
Haushalte und des Kleinge-
werbes einschließlich miter-
fasster Küchen- und Speise-
abfälle tierischen Ursprungs 
gemäß § 3 der Tierische Ne-
benprodukte-Beseitigungs-
verordnung (Biotonne u.ä.). 

Marktabfälle 
(20 03 02) 

- Pflanzliche Marktabfälle (Andere Siedlungsabfälle) 
Für Verwertung ist nur ge-
trennt erfaßte, biologisch ab-
baubare Fraktion geeignet. 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Zulässige Ab-
fallartenAbfälle2) aus dern in 
Spalte 1 genannten Abfall-
bezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der in Klammern: Abfall-
herkunftsbereich gemäß 
AVV1) ist bedarfsweise je-
weils am Anfang in Klam-
mern angegeben) 

Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen. Getrennt erfass-
te Materialien pflanzlicher 
Herkunft dürfen, auch als Be-
standteil eines Gemisches, auf 
DauergGrünlandflächen auf-
gebracht werden. 

* - Moorschlamm und Heilerde Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Dauergrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

* - biologisch abbaubare Pro-
dukte aus nachwachsenden 
Rohstoffen sowie Abfälle aus 
deren Be- und Verarbeitung 

Abbaubarkeit muß aufgrund 
der Vorgaben einer techni-
schen Norm nachgewiesen 
werden. 

* - Eierschalen Verwertung nur, soweit Be-
stimmungen des Tierkörper-
beseitigungs- oder Tierseu-
chengesetzes3) dem nicht ent-
gegenstehen. 

 
 
b) Bioabfälle, die einer Zustimmung nach § 9a zur Verwertung bedürfen 

Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Zulässige Abfälle2) aus den 
in Spalte 1 genannten Ab-
fallbezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(in Klammern: Abfallher-
kunft gemäß AVV1)) 

Schlämme von Wasch- und 
Reinigungsvorgängen 
(02 01 01) 

- Sonstige schlammförmige 
Nahrungsmittelabfälle 

(Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Jagd und Fischerei) 
Bestimmungen dieser Verord-
nung für sonstige schlamm-
förmige Nahrungsmittelabfälle 
tierischen Ursprungs nur an-
wendbar, soweit sie nicht als 
tierische Nebenprodukte der 
Verordnung (EG) 
Nr. 1774/20023) unterliegen. 
Verwertung nur dann, wenn 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Zulässige Abfälle2) aus den 
in Spalte 1 genannten Ab-
fallbezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(in Klammern: Abfallher-
kunft gemäß AVV1)) 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Schlämme aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 
(02 02 04) 

- Inhalt von Fettabscheidern 
und Flotate 

- Produktionsspezifischer 
Schlamm aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 

- Schlämme aus der Gelatine-
herstellung 

(Zubereitung und Verarbeitung 
von Fleisch, Fisch und ande-
ren Nahrungsmitteln tierischen 
Ursprungs) 
Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Verwertung der Materialien 
nur dann, wenn sie anaerob 
behandelt wurden. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Schlämme aus Wasch-, Rei-
nigungs-, Schäl-, Zentrifugier- 
und Abtrennprozessen 
(02 03 01) 

- Sonstige schlammförmige 
Nahrungsmittelabfälle 

(Zubereitung und Verarbeitung 
von Obst, Gemüse, Getreide, 
Speiseölen, Kakao, Kaffee, 
Tee und Tabak, Konserven-
herstellung, Herstellung von 
Hefe und Hefeextrakt sowie 
Zubereitung und Fermentie-
rung von Melasse) 
Bestimmungen dieser Verord-
nung für sonstige schlamm-
förmige Nahrungsmittelabfälle 
tierischen Ursprungs nur an-
wendbar, soweit sie nicht als 
tierische Nebenprodukte der 
Verordnung (EG) 
Nr. 1774/20023) unterliegen. 
Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Zulässige Abfälle2) aus den 
in Spalte 1 genannten Ab-
fallbezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(in Klammern: Abfallher-
kunft gemäß AVV1)) 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Für Verzehr oder Verarbeitung 
ungeeignete Stoffe 
(02 03 04) 

- Schlamm aus der Herstel-
lung pflanzlicher Speisefette 

- Schlamm aus der Herstel-
lung pflanzlicher Speiseöle 

- Stärkeschlamm 
- Tabakschlamm 

(Zubereitung und Verarbeitung 
von Obst, Gemüse, Getreide, 
Speiseölen, Kakao, Kaffee, 
Tee und Tabak, Konserven-
herstellung, Herstellung von 
Hefe und Hefeextrakt sowie 
Zubereitung und Fermentie-
rung von Melasse) 
Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Verwertung von Schlämmen 
aus der Speisefett- und der 
Speiseölherstellung nur dann, 
wenn sie anaerob behandelt 
wurden. 
Materialien mit Ausnahme von 
Tabakschlamm dürfen, auch 
als Bestandteil eines Gemi-
sches, auf Grünlandflächen 
aufgebracht werden. 

Schlämme aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 
(02 03 05) 

- Inhalt von Fettabscheidern 
und Flotate 

- Produktionsspezifischer 
Schlamm aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 

(Zubereitung und Verarbeitung 
von Obst, Gemüse, Getreide, 
Speiseölen, Kakao, Kaffee, 
Tee und Tabak, Konserven-
herstellung, Herstellung von 
Hefe und Hefeextrakt sowie 
Zubereitung und Fermentie-
rung von Melasse) 
Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Schlämme aus der betriebsei- - Produktionsspezifischer 
Schlamm aus der betriebsei-

(Zuckerherstellung) 
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Zulässige Abfälle2) aus den 
in Spalte 1 genannten Ab-
fallbezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(in Klammern: Abfallher-
kunft gemäß AVV1)) 

genen Abwasserbehandlung 
(02 04 03) 

genen Abwasserbehandlung Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Schlämme aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 
(02 05 02) 

- Inhalt von Fettabscheidern 
und Flotate 

- Produktionsspezifischer 
Schlamm aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 

(Milchverarbeitung) 
Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Schlämme aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 
(02 06 03) 

- Inhalt von Fettabscheidern 
und Flotate 

- Produktionsspezifischer 
Schlamm aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 

(Herstellung von Back- und 
Süßwaren) 
Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Abfälle aus der Alkoholdestil-
lation 
(02 07 02) 

- Schlamm aus Brennerei (Herstellung von alkoholischen 
und alkoholfreien Getränken 
[ohne Kaffee, Tee und Kakao])
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

Für Verzehr oder Verarbeitung 
ungeeignete Stoffe 
(02 07 04) 

- Trub und Schlamm aus 
Brauereien 

- Trub und Schlamm aus 
Fruchtsaftherstellung 

- Trub und Schlamm aus 
Weinherstellung 

(Herstellung von alkoholischen 
und alkoholfreien Getränken 
[ohne Kaffee, Tee und Kakao])
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
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Abfallbezeichnung gemäß 
AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Zulässige Abfälle2) aus den 
in Spalte 1 genannten Ab-
fallbezeichnungen 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(in Klammern: Abfallher-
kunft gemäß AVV1)) 
bracht werden. 

Schlämme aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 
(02 07 05) 

- Produktionsspezifischer 
Schlamm aus der betriebsei-
genen Abwasserbehandlung 

(Herstellung von alkoholischen 
und alkoholfreien Getränken 
[ohne Kaffee, Tee und Kakao])
Verwertung nur dann, wenn 
an der Anfallstelle keine Ver-
mischung mit Abwässern oder 
Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion er-
folgt. 
Materialien dürfen, auch als 
Bestandteil eines Gemisches, 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

 

 

2. Andere Abfälle, biologisch abbaubare Materialien und Mmineralische Zu-
schlagsStoffe (soweit Abfälle, Angabe des AVV-Abfallschlüssels) für eine 
gemeinsame Behandlung mit Bioabfällen (§ 2 Nr. 4) und für die Herstellung 
von Gemischen (§ 2 Nr. 5) 

Soweit Abfälle, Abfallbe-
zeichnung gemäß AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Abfallarten2) 
der in Spalte 1 genannten 
AbfallbezeichnungenZuläs-
sige andere Abfälle2) aus 
den in Spalte 1 genannten 
Abfallbezeichnungen, biolo-
gisch abbaubare Materialien 
und mineralische Stoffe 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der bedarfsweise in Klam-
mern: Abfallherkunftsbe-
reich gemäß AVV1) ist be-
darfsweise jeweils am An-
fang in Klammern angege-
ben) 

Abfälle von Sand und Ton 
(01 04 09) 

- Sand 
- Ton 

(Physikalische und chemische 
Weiterverarbeitung von nicht-
metallhaltigen Bodenschät-
zen) 

Staubende und pulvrige Abfäl-
le mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 04 07 fallen 
(01 04 10) 

- Braunkohlestaub 
- Gesteinsmehl 

(Physikalische und chemische 
Weiterverarbeitung von nicht-
metallhaltigen Bodenschät-
zen) 

Nicht spezifikationsgerechter 
Calciumcarbonatschlamm 
(02 04 02) 

- Carbonatationsschlamm (Zuckerrübenverarbeitung-
herstellung) 
Materialien dürfen auch Bioab-
fällen zugegeben werden, die 
auf DauergGrünlandflächen 
aufgebracht werden. 
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Soweit Abfälle, Abfallbe-
zeichnung gemäß AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Abfallarten2) 
der in Spalte 1 genannten 
AbfallbezeichnungenZuläs-
sige andere Abfälle2) aus 
den in Spalte 1 genannten 
Abfallbezeichnungen, biolo-
gisch abbaubare Materialien 
und mineralische Stoffe 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der bedarfsweise in Klam-
mern: Abfallherkunftsbe-
reich gemäß AVV1) ist be-
darfsweise jeweils am An-
fang in Klammern angege-
ben) 

Kalkschlammabfälle 
(03 03 09) 

- Faserkalk (Herstellung und Verarbeitung 
von Zellstoff, Papier, Karton 
und Pappe) 
Verwendung nur von Faser-
kalk aus der Aufbereitung von 
Frischfasern aus der Weißpa-
pierherstellung und ohne Zu-
gabe von Fällungsmitteln 
(ausgenommen Kalk). 

Rost- und Kesselasche, 
Schlacken und Kesselstaub 
mit Ausnahme von Kessel-
staub, der unter 10 01 04 fällt 
(10 01 01) 

- Asche aus der Verbrennung 
naturbelassener pflanzlicher 
Materialien 

- Asche aus der Verbrennung 
tierischer Fäkalien 

- Asche aus der Verbrennung 
von Tierkörpermehl 

(Abfälle aus Kraftwerken und 
anderen Verbrennungsanla-
gen [außer 19]) 
Verwendung nur von Feuer-
raumaschen aus der Mono-
verbrennung. Zyklonflugasche 
und Feinstflugasche dürfen 
nicht verwendet werden. 

Gebrauchte Chemikalien mit 
Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 05 06, 16 05 07 oder 
16 05 08 fallen 
(16 05 09) 

- ABC-Feuerlöschpulver (Gase in Druckbehältern und 
gebrauchte Chemikalien) 
Die Hydrophobierung muss so 
beschaffen sein, dass durch 
eine hinreichende Wasserlös-
lichkeit die Pflanzenverfügbar-
keit sichergestellt ist. 

Rost- und Kesselaschen so-
wie Schlacken mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 01 11 
fallen 
(19 01 12) 

- Asche aus der Verbrennung 
naturbelassener pflanzlicher 
Materialien 

- Asche aus der Verbrennung 
tierischer Fäkalien 

- Asche aus der Verbrennung 
von Tierkörpermehl 

(Abfälle aus der Verbrennung 
oder Pyrolyse von Abfällen) 
Verwendung nur von Feuer-
raumaschen aus der Mono-
verbrennung. Zyklonflugasche 
und Feinstflugasche dürfen 
nicht verwendet werden. 

Schlämme aus der Dekarbo-
natisierung 
(19 09 03) 

- Schlamm aus Wasserenthär-
tung 

(Wasseraufbereitung Zuberei-
tung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch oder 
industriellem Brauchwasser) 
Keine Schlämme aus der Ent-
eisenung und der Entmanga-
nung. 
Materialien dürfen auch Bioab-
fällen zugegeben werden, die 
auf DauergGrünlandflächen 
aufgebracht werden. 
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Soweit Abfälle, Abfallbe-
zeichnung gemäß AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Abfallarten2) 
der in Spalte 1 genannten 
AbfallbezeichnungenZuläs-
sige andere Abfälle2) aus 
den in Spalte 1 genannten 
Abfallbezeichnungen, biolo-
gisch abbaubare Materialien 
und mineralische Stoffe 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der bedarfsweise in Klam-
mern: Abfallherkunftsbe-
reich gemäß AVV1) ist be-
darfsweise jeweils am An-
fang in Klammern angege-
ben) 

(Sofern Materialien im Einzel-
fall Abfall gemäß Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz, 
Zuordnung zu einer Abfallbe-
zeichnung) 

- Materialien gemäß Dünge-
mittelverordnung5): 
• Zugelassene Düngemittel 

der Abschnitte 1, 2, 3 und 4 
der Anlage 1 

• Ausgangsstoffe gemäß der 
Tabellen 8, 9, 10, 11 (mit 
Ausnahme von Nr. 46 Klär-
schlämme) und 12 der An-
lage 2 

Materialien gemäß Düngemit-
telverordnung5), soweit nicht 
als Bioabfälle in Nr. 1 oder 
Abfallstoffe in Nr. 2 dieses 
Anhangs genannt. 
Soweit Düngemittel und Aus-
gangsstoffe tierischen Ur-
sprungs als tierische Neben-
produkte der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/20023) unterliegen, 
sind auch diese Bestimmun-
gen anzuwenden. 
Materialien dürfen auch Bioab-
fällen zugegeben werden, die 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden, soweit dies 
nach der Düngemittelverord-
nung5) oder Düngeverord-
nung5) zulässig ist. 

– - Materialien gemäß Verord-
nung (EG) Nr. 1774/20023): 
• der Kategorie 3, 
• der Kategorie 2 nur Magen- 

und Darminhalte, Pansen-
inhalte und Gülle 

Magen- und Darminhalte so-
wie Panseninhalte dürfen nur 
verwendet werden, wenn sie 
von als genusstauglich für den 
menschlichen Verzehr einge-
stuften Tieren stammen. 
Materialien dürfen auch Bioab-
fällen zugegeben werden, die 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden, soweit dies 
nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/20023) zulässig ist. 
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Soweit Abfälle, Abfallbe-
zeichnung gemäß AVV1) 
(in Klammern: Abfallschlüs-
sel) 

Verwertbare Abfallarten2) 
der in Spalte 1 genannten 
AbfallbezeichnungenZuläs-
sige andere Abfälle2) aus 
den in Spalte 1 genannten 
Abfallbezeichnungen, biolo-
gisch abbaubare Materialien 
und mineralische Stoffe 

Ergänzende Bestimmungen 
und Hinweise 
(Der bedarfsweise in Klam-
mern: Abfallherkunftsbe-
reich gemäß AVV1) ist be-
darfsweise jeweils am An-
fang in Klammern angege-
ben) 

– - Nachwachsende Rohstoffe Pflanzen und Pflanzenbe-
standteile, soweit nicht als 
Bioabfälle in Nr. 1 dieses An-
hangs genannt. 
Materialien dürfen auch Bioab-
fällen zugegeben werden, die 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. Soweit erfor-
derlich, sind holzige Materia-
lien vor der Kompostierung zu 
zerkleinern. Die Zerkleinerung 
des Materials oder eine Ab-
siebung des Kompostes hat 
so zu erfolgen, dass keine 
stückigen Materialien über 
60 mm Gesamtkantenlänge 
(dreidimensional) im Kompost 
enthalten sind. 

– - Bodenmaterialien 
- Torf 

Materialien dürfen auch Bioab-
fällen zugegeben werden, die 
auf Grünlandflächen aufge-
bracht werden. 

*– - Kalk 
- Bentonit 
- Gesteinsmehl, Steinschleif-

staub, Sand 
- Kalk 
- Sand 
- Ton 

Materialien dürfen auch Bioab-
fällen zugegeben werden, die 
auf Dauergrünlandflächen 
aufgebracht werden. 

 

 

3. Bekanntmachungen sachverständiger Stellen 
DIN-Normen, auf die in diesem Anhang verwiesen wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin 

und Köln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert 

niedergelegt. 
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1) Fachliche Grundlage: Abfallverzeichnis-Verordnung - (AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I 

S. 3379), zuletzt geändert durch Artikel 7 Gesetz vom 15.07.2006 (BGBl. I S. 1619) in Verbindung mit 
dem Abfallartenkatalog der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA-Informationsschrift Abfallarten), 
Stand 1990 

2) Abfallarten Abfälle in Anlehnung an den Abfallartenkatalog der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LA-
GA-Informationsschrift Abfallarten), Stand 1990 

3) sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschli-
chen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (ABl. EG Nr. L 273 S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung 

4) Zuordnung unter diese Abfallbezeichnung erfolgte mangels spezieller Abfallbezeichnung für getrennt 
erfasste Bioabfälle (Biotonne u.ä.) 

5) in der jeweils geltenden Fassung 
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